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BÜCKEBURG

Feuerwehr bindet
Betriebsstoffe
Bückeburg. Zu einem Unfall
musste die Freiwillige Feuer-
wehr Bückeburg-Stadt am spä-
ten Dienstagnachmittag ausrü-
cken. Nach einem Verkehrsun-
fall auf der Bahnhofstraße tra-
ten aus einem Motorroller Be-
triebsstoffe aus. Die Feuerwehr
streute die Flüssigkeiten mit
Ölbindemittel ab und nahm
dieses anschließend wieder
auf.

Züchter zeigen ihre
schönsten Brieftauben
Bückeburg. Eine Brieftauben-
ausstellung werden die Brief-
taubenzüchter von der Reise-
vereinigung Bückeburg am
Sonnabend, 16. Januar, aus-
richten. Die Ausstellung findet
in den Räumen der Kyffhäuser
Kameradschaft am Weidenhof
5 in Meinsen-Warber statt und
beginnt dort um 11 Uhr. Alle In-
teressierten sind als Gäste will-
kommen. thm

„Menschen im
sibirischen Altai“
Bückeburg. Zu einer Autoren-
lesung mit Cornelia Künzel lädt
die Begegnungsstätte am Frei-
tag, 22. Januar, um 17 Uhr ein.
Die Autorin liest aus dem Buch
„Menschen im sibirischen Altai
– auf den Spuren von Schama-
nen und Gelehrten“. Im Altai
begegnen Reisende dem Reiter
mit dem Handy in der Hand,
ebenso der Schamanin, die mit
traditionellem Kehlkopfgesang
vom CD-Player in Trance ver-
setzen kann. Mythos und Mo-
derne verschmelzen.

Drakenpohl-Rott
drischt Skat
Bückeburg. Zum Preisskat-
und Knobelabend lädt das Dra-
kenpohl-Rott im Bürgerbatail-
lon am Samstag, 16. Januar, in
den Le-Theule-Saal des Rats-
kellers ein. Beginn ist um 18
Uhr. Anmeldungen nimmt kurz-
fristig noch Rottleiter Herbert
Janecke unter der Telefonnum-
mer 01 73-216 01 93 oder per
E-Mail an h.janecke@hot-
mail.de entgegen.

„Verrückte Konstellation“
Niederung: Oberlandesgericht erklärt mit wegweisendem Urteil Grundstückskauf für rechtens

VON MICHAEL WERK

Bückeburg. Große Freude
beim Förderverein Bückebur-
ger Niederung: Der von diesem
Verein gemeinsam mit der
Stadt Bückeburg für knapp
66 000 Euro (plus circa 5000
Euro Nebenkosten) getätigte
Kauf eines rund 4000 Hektar
großen landwirtschaftlichen
Wiesenareals in der Bückebur-
ger Niederung ist rechtens. Das
hat in zweiter Instanz der 7. Zi-
vilsenat, der Senat für Land-
wirtschaftssachen, des Oberlan-
desgerichtes Celle (OLG) bestä-
tigt. Als ein für den Natur-
schutz „sehr bedeutendes Ur-
teil“ bezeichnet Eva von Löbbe-
cke, die Vorsitzende des För-
dervereins, die von dem Ober-
landesgericht getroffene Ent-
scheidung.

Doch der Reihe nach: Mit
notariellem Kaufvertrag vom
14. November 2014 hatten der
Förderverein und die Stadt das
besagte Grünland von einem
Bückeburger Landwirt erwor-
ben, um diese Fläche dauerhaft
für den Naturschutz zu sichern
und in diesem Sinne entspre-
chend weiterzuentwickeln.
Grund hierfür ist nicht zuletzt
das Vorkommen von „Pflan-
zen, die nur in sehr feuchtem
Grünland vorkommen“, erklärt
von Löbbecke. Dabei gehe es
unter anderem um mittlerweile
sehr selten gewordene Seggen
und Gräser wie etwa den
Knickfuchsschwanz (eine Gras-
art).

Seitens des Landkreises
Schaumburg (konkret: dessen
Grundstücksverkehrsaus-
schuss) wurde jedoch – so ist es
dem Beschluss des OLG Celle
zu entnehmen – mit Bescheid
vom 19. Januar 2015 mitgeteilt,
dass dieser Grundstückskauf
unter der Auflage genehmigt
worden sei, dass das Grund-
stück an ein Siedlungsunter-
nehmen veräußert werde. So-
wohl der Förderverein als auch
die Stadt Bückeburg seien aber
keine Landwirte im Sinne des
Grundstücksverkehrsgesetzes,
da diese keinen landwirtschaft-
lichen Betrieb unterhalten wür-

den. Demgegenüber gebe es zu-
dem mehrere dringend aufsto-
ckungsbedürftige Landwirte,
die dieses Wiesenareal gerne
kaufen würden. Gegen diesen
Bescheid des Landkreises hatte
der Förderverein beim Land-
wirtschaftsgericht einen Antrag
auf eine gerichtliche Entschei-
dung gestellt, um die vom
Grundstücksverkehrsausschuss
gemachte Auflage aufheben zu
lassen. Dabei machte der För-
derverein geltend, dass er ge-
mäß Satzung die Förderung
und Weiterentwicklung des
Umwelt- und Landschafts-
schutzes in der Bückeburger
Niederung verfolge, was vor al-
lem durch den Kauf von natur-
schutzwürdigen Flächen wie et-
wa jenem „Flutrasen“ erfolge.

Und um diesen „Flutrasen“

eben dauerhaft zu erhalten und
weiterzuentwickeln, sei geplant,
das Wiesenareal im Rahmen ei-
nes hierfür konzipierten Pflege-
managements mit Rindern alter
Haustierrassen extensiv bewei-
den zu lassen. Wofür man be-
reits eine entsprechende Ver-
einbarung mit einem Voller-
werbslandwirt getroffen habe,
der die Beweidung in enger Ab-
sprache mit dem „Bundesver-
band zur Erhaltung alter und
gefährdeter Haustierrassen“
umsetzen werde.

Seitens des Landwirtschafts-
gerichtes indes wurde der vom
Förderverein gestellte Antrag
unter anderem mit Hinweis da-
rauf abgelehnt, dass es sich bei
diesem Vorhaben nicht um ein
konkretes förderungsfähiges
Umwelt- und Naturschutzpro-

jekt handele. Auch eine finanzi-
elle Unterstützung durch die
öffentliche Hand sei nicht zwei-
felsfrei gegeben. Zudem könne
kein dringendes Kaufinteresse
festgestellt werden, da das
Grünland in einem Land-
schaftsschutzgebiet liege und
teilweise als schützenswertes
Biotop ausgewiesen sei.

Die Beschwerde, die der För-
derverein dann beim Oberlan-
desgericht Celle eingereicht
hatte, brachte schließlich ein
für die Naturschützer (und die
Stadt Bückeburg) erfreuliches
Ergebnis: So erinnerte der 7. Zi-
vilsenat / Senat für Landwirt-
schaftssachen daran, dass „all-
gemein anerkannt ist, dass die
Grundstücksveräußerung an ei-
nen Nichtlandwirt (Natur-
schutzverband) nicht versagt
werden darf, wenn damit in Be-
zug auf den Umwelt- und Na-
turschutz ein förderungswürdi-
ges Vorhaben verbunden ist,
was etwa der Fall ist, wenn mit
dem Grundstückserwerb die Si-
cherung und Verbesserung der
natürlichen Lebensgrundlagen
sowie die Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt verfolgt wird“.

„Denn derartige Belange des
Umwelt- und Naturschutzes
stehen gleichrangig neben den
Aufstockungsinteressen land-
wirtschaftlicher Betriebe“, so
das Gericht weiter. Vorausset-
zung für eine Gleichstellung
von Maßnahmen des Natur-
und Umweltschutzes mit den
Belangen der Landwirtschaft sei
allerdings, dass (1.) „dem Flä-
chenerwerb ein konkretes för-
derungswürdiges Umwelt- oder
Naturschutzprojekt zugrunde
liegt“, (2.) „der Ankauf der Flä-
chen oder zumindest das be-
treffende Projekt von der Bun-
desregierung, einem Land oder
von der Europäischen Gemein-
schaft unterstützt, insbesondere
finanziell gefördert wird“, (3.)
„die Pläne für die Umsetzung
des Naturschutzvorhabens mit
Ernsthaftigkeit betrieben wird“
und (4.) „der Käufer ein nach-
weisbares dringendes, konkre-
tes Kaufinteresse oder Aufsto-

ckungsbedürfnis hat“.
Bezogen auf den vom För-

derverein Bückeburger Niede-
rung und der Stadt Bückeburg
getätigten Grundstückserwerb
urteilte das Oberlandesgericht
schließlich, dass in diesem Fall
alle vier vorgenannten Voraus-
setzungen erfüllt seien. Wobei
der Senat unter anderem darauf
hinwies, dass die Stadt Bücke-
burg die Hälfte des Kaufpreises
aufzubringen habe und laut
Kaufvertrag verpflichtet sei,
dem Förderverein das Grund-
stück für den besagten Zweck
kostenlos zur Nutzung zur Ver-
fügung zu stellen, „was sich als
ausreichende Förderung durch
die öffentliche Hand darstellt“.

Zudem habe aber auch der
Landkreis Schaumburg als Un-
tere Naturschutzbehörde des
Landes dem Förderverein ver-
bindlich zugesagt, das Projekt
durch Übernahme der hälftigen
Kosten des Grunderwerbs fi-
nanziell zu unterstützen. Über-
dies sei es „nicht Aufgabe des
Genehmigungsverfahrens, eine
Auswahl unter den nach dem
Grundstücksverkehrsgesetz pri-
vilegierten Erwerbsinteressen
zu treffen“.

Man habe in diesem Fall die
„verrückte Konstellation“, dass
der Landkreis dieses Projekt ei-
nerseits finanziell fördert, des-
sen Grundstücksverkehrsaus-
schuss indes die Auflagen ge-
macht habe, resümiert der
Rechtsanwalt Dr. Frank Nie-
derstadt (Hannover), der den
als Antragsteller und Beschwer-
deführer beteiligten Förderver-
ein juristisch vertreten hat. Fer-
ner merkt er an, dass es in der
Vergangenheit zwar „schon
ähnliche Urteile in vergleichba-
rer Richtung“ gegeben habe,
das jetzige Urteil aber die dies-
bezügliche Rechtsprechung
„noch verdeutlicht“ habe. In
Niedersachsen könne man je-
denfalls für die Zukunft davon
ausgehen, dass andere Gerichte
von dieser wegweisenden
Rechtsprechung nicht mehr ab-
weichen. (AZ: 7 W 53/15(L), 28
Lw2/15 AG Bückeburg).

Die mit einem Kreuz auf der Karte gekennzeichnete Fläche markiert das schützenswerte „Flutrasen“-
Grundstück in der Bückeburger Niederung, das der Förderverein und die Stadt Bückeburg gemeinsam er-
worben haben.

Präsentieren stolz das Urteil des Oberlandesgerichte Celle: Eva von Löbbecke, Wolfhard Müller, 2. Vorsitzender des Fördervereins (l.) und Alexan-
der Ulbrich, der Justiziar des Fördervereins. wk(2)

WAS UND WO

POLIZEIBERICHT

Neujahrsempfang
im Rathaussaal
Bückeburg. Zu ihrem Neu-
jahrsempfang laden die Volks-
bank in Schaumburg, die Kreis-
handwerkerschaft Schaum-
burg und der Steuerberater
Ortsverband Schaumburg am
Donnerstag, 21. Januar, um 19
Uhr in den Großen Rathaussaal
ein. Als Gastreferent für diesen
Abend wird Alexander Munke,
einer der erfolgreichsten Trai-
ner Deutschlands, sprechen.
Das Thema seines Vortrages:
„Erfolg mit Herz, Mut und Ver-
stand“. Der Experte für Motiva-
tion, Kommunikation und Füh-
rung versteht es mit neuen Im-
pulsen und außerordentlicher
Fachkompetenz ungeahnte Po-
tenziale freizusetzen und neue
Begeisterungsfähigkeit, Leis-
tungsbereitschaft und Verant-
wortung zu wecken. Seine Vor-
träge sind geprägt von seiner
unnachahmlichen Art, komple-
xes Wissen einfach, praxisnah
und anwendbar darzustellen,
heißt es.
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